
Beschluss: 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, geeignete Objekte, die sich im Besitz der Stadt Halle 
befinden, zu benennen, wo sinnvoll und problemorientiert betreute Taubenschläge errichtet 
werden können. 

Das Ergebnis ist dem Stadtrat im Januar 2022 vorzulegen. 

 


